
Amtsplan )l111Yä IZä
Begründung und Ei-läut=er:ung

zum Bebauungsplan fian der Königswieseti -- 1. Anderung

der Ortsgemeinde Ebertsheim

l Erfordern is der PI anänderung

Der mit Datum vom 3. 6. 1975 durch die Kreisverwaltung Bad Dürkheim
genehmigte Bebauungsplan bedarf der A.nderung, da bei Erschließungs--
planung und Bodenordnung festgestellt wurde, daß a) technisch und wirt
schaftl ich günstigere Lösungen im Bereich der Verkehr-serschließung
und Kanalisation sinnvoll sind und b) die Erleichterung der Bodenord--
nung durch Ausklammerung einiger Parzellen gegeben ist.
[n der Sitzung des Gemeinderates am 30. 6. ]980 wurde der Beschluß zur
Aufstellung des 1. Änderungsplanes gefaßt und die Zustimmung zur Be-
teiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß $ 2 (5) BBauG sowie
der Bürger an der Bauleitplanung gemäß $ 2 a (2) BBauG (Anhörung)
gegeben. Am 27. 1. 1981 hat der Gemeinderat über die eingegangenen
Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange beraten und die Aus-
legung der Planung gemäß $ 2 a (6) BBauG beschlossen. Die Anhörung
der Bürger gemäß $ 2 a (2) BBauG erfolgte durch Auslegung des Ent-
wurfes vom 15.9. bis 16. 10. 1980. Es wurden keine Anregungen von
den Bürgern vorgebracht.
Die für die Planänderung wesentlichsten Fakten sind

T echn i k

l Die für den direkten .Anschluß der Grundstücke an die L 395 maß-
gebende OD--Grenze (festgelegt 1971 ) liegt vor der Parzelle Nr. 690
(Haus--Nr. 21). Bei Ausnutzung dieser Möglichkeit kann eine der ge
planten Erschließungsstraßen(parallel zur L 395) entfallen.

2 Die Verlegung der Straßenanbindung (jetzt Planstraße A, ehemals
Planstraße E) an die L 395 nach Osten entschärft die Konfliktsitua-
tion einer schleifenden Kreuzung mit der L 452. Gleichzeitig werden
vorhandene Gebäude am östlichen Rand des Plangebietes durch diese
Planstraße A erschlossen. Die detaillierte Höhen- und Bestandsauf-
nahme zeigt, daß die Höhenentwicklung der Planstraße A dem Ge-
lände günstiger angepaßt werden kann. Die notwendige ADfahrsicht
für eine Anliegerstraße ist gegeben.

3 Die Verschiebung der geplanten Anliegerstraße -- entlang der Grün
anlage, parallel des Eisbaches - nach Norden ermöglicht die An--
hebung der Höhenlage der Verkehrsfläche und damit die Anhebung
der Kanalisationsleitungen. Dies hat auch positive Auswirkungen
auf die Tiefenlage der Kanalisation in der engen Ortslage(PfaFF--
gasse, Hauptstraße etc. ).
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4 Geänderte R icht l intern( Erlaf} vonrFI'ühljahrt979) für' dle )3ü l age
von Gehwegen verlangen eine Mindestbreite der (;ehwege in Neubau
gebieten von ], 50 m und deren beidseitige ,4aordnung auch bei An-
liegerstraßen, wenn diese Sammelfunktion haben.

5 Mit der Novellierung der Straßenverkehrsordnung(inkraftgetreten
am]. August 1980) ist die Möglichkeit zur Planung und Ausführung
verkehrsberuhigter Wohnbereiche mit der Folge der Mischnutzung
von verkehrsflächen gegeben. Zur Anhebung des Wohnwertes wurde
die Planung hierauf umgestellt.

Bodenordnung

] Bei den Erwerbsverhandlungen auf freiwill igor Basis wurde fest-
gestellt, daß die am Rand des Plangebietes liegenden Parzellen
Nr. 625/1 im Westen, und 35/1 im Osten sowie verschiedene Teil
stücke von F)arzellen südlich des Eisbaches nicht erwerbbar und
für die Planungsziele nicht wesentlich sind. Der Geltungsbereich
des Bebauungsplanes wurde entsprechend reduziert.

2 vorhandene Straßenböschungen südlich der L 395 sind al s Bauland
ausgewiesen. In Abstimmung mit dem Straßenbauamt Speyer werden
diese Flächen (vor der OD-Grenze gelegen) als Verkehrsflächen
ausgewiesen analog dem angrenzenden Flurbereinigungsverfahren.

Ba u l i c.he (l? Cq n u n g

Maß der baulichen Nutzung, Bauweise und Größe der Baugrundstücke
werden dem veränderten Bedarf -- mit Bet-ücksichtigung der Auswir-
kungen der geänderten LBauO vom Februar 1974 entsprechend jüngster
Rechtsprechung (zu $ 17 bezüge. Bauwiche) - angepaßt. Insbesondere
erfolgt für Teilgebiete die Begrenzung auf maximal 2 Wohnungen je
Wohngebäude um den Bedarf an Familienheimen zu entsprechen. Es
werden Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung festgesetzt
IWohnwege AI und A2 als tiVerkehrsberuhigte Zonenii im Sinne der
geänderten Straßenverkehrsordnung vom August 1980).

Grünordn ung

Seit dem Zeitpunkt der Genehmigung des Bebauungsplanes ist die Ein--
sicht gewachsen, daß (;rünordnung ein wesentlicher Bestandteil der
Planung sein muß, wenn die Q.ualität des Wohnumfeldes eine Steige-
rung erfahren soll. Insbesondere das Anpflanzen von Bäumen bedarf
der Sicherung (Festsetzung) im Bebauungsplan. Da ein Pflanzgebot auf
privaten Flächen nur sehr schwer durchsetzbar ist, muß der Ausgleich
im öffentlichen Bereich angestrebt werden. Hier bieten sich - und dies
ist in der geänderten F)lanfassung vorgesehen - entlang von Straßen
die Parkstreifen, in den verkehrsberuhigten Zonen aufgeweitete Flä-
chen und im wesentlichen die öffentl ichen Grünflächen(Grünanlage,
:IBolz--/Spielplatz) entlang dem Eisbach an.
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2. Einfügung in die Bauleitplanung der Gemeinde und bestehende Rechts
ver hä l tn i s se

Der Entwurf des Flächennutzungsplanes der Verbandsgemeinde Grün--
stadt-Land entspricht in der zuletzt im Mai 1980 geänderten und von
Gemeinderat und Verbandsgemeinderat zugestimmten Fassung dem vor-
l iegenden P l an entwu rf.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes wurde geringfügig reduziert.
Die Art der baulichen Nutzung ist unverändert. Die Zahl der möglichen
Wohneinheiten ist gegenüber der rechtskräftigen Planfassung eher ge-
ringer. Die Fläche des Plangebietes befindet sich zum(großteil im Treu
handvermögen der Landsiedlung Rheinland--Pfalz Gmbh, welche durch
Treuhandvertrag von Ortsgemeinde und Verbandsgemeinde beauftragt
ist den Bebauungsplan in der geänderten Fassung zu erarbeiten, die
Bodenordnung in Verbindung mit der Umlegungsstelle zu betreiben, die
Erschließungsanlagen zu planen und deren Durchführung zu leiten.

3. Bestand innerhalb und außerhalb des räumlichen Geltungsbereiches
des Bebauungsp l ines

Gegenüber der rechtsverbindlichen Planfassung hat sich keine Verän
derung der Bestandssituation ergeben.

4 Erschl meßung und VersorgyOg

a) Verkehrserschl meßung

Die verkehrserschließung des Baugebietes erfolgt durch die Plan--
Straße A, welche als Q.uerspange zwischen der Eisenbergerstraße
(L 395) und Wassergasse angeordnet ist. Diese Planstraße hat als
Anliegerstraße auch Sammelfunktion zu erfüllen. Dem entsprechend
ist eine Fahrbahn von 5, 50 m Breite ausgewiesen. Gehwege werden
entsprechend Erlaß beidseitig mit je 1,50 m festgesetzt. Um den
Aufgaben der Sammelfunktion gerecht zu werden sind parallele Park-
streifen von 2, O m Breite angeordnet. Die in Lage und Höhe ge-
knickte Führung der Straße wurde geplant um die Reduzierung der
Fahrgeschwindigkeit zu bewirken, sichtgünstige Einmündungen an
Außenkurven zu erreichen und die Anpassung der Gradiente an das
natürl iche Gelände sowie das Brückenbauwerk über den Eisbach zu
ermöglichen. Die weitere Erschließung erfolgt unter dem Gesichts--
punkt der Verkehrsberuhigung, 'die im Plangebiet festgesetzten
Wohnwege werden als mischgenutzte Wohnwege ausgewiesen. Es ist
eine Beschilderung in den Einmündungsbereichen zur Planstraße A
vorzunehmen entsprechend der' geänderten Fassung der Straßenver-
kehrsordnung. Diese befahrbaren Wohnwege erhalten Ausbaubreiten
von mindestens 5, 50 m Breite um jederzeitigem Begegnungsverkehr
gerecht zu werden. Ausbaubreiten von ë 8, 50 m Breite werden er-
forderl ich wenn Baumpflanzungen und Parkstreifen angeordnet werden
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Größere Aufweitungen geben die Möglichkeit neben der Anordnung
von F)arkplätzen z. B. auch Sitzgelegenheiten, Grünanlagen, Spiel-
geräte usw. anzuordnen. Da der Fußgänger grundsätzlich Vorrang
hat, wird durch geknickte Linienführung dieser Wege in Grund-
und Aufriß Sichergestellt, daß ein langsames Fahrverhalten der
motorisierten Verkehrsteilnehmer erreicht wird. Gleichzeitig
bewirkt die geknickte Linienführung im Aufriß eine dem Gelände gut
anpassbare Höhengestaltung.

b) Versorgung

Für Wasser-- und Stromversorgung ergeben sich gegenüber der
rechtskräftigen Planfassung außer einer Ersparnis in der Strecken-
länge keine Veränderungen. Für die Stromversorgung ist im FPlan-
entwurf in der öffentlichen Grünfläche (Bolzplatz) ein Standort für
die Transformatorenstation festgesetzt. Die Notwendigkeit einer
Flächenzuweisung (zum Eigentum) ist aus Sicht der Bauleitplanung
nicht gegeben. Notwendige Verteilerschränke sollten in Abstimmung
mit dem Stromversorgungsunternehmen nur in aufgeweiteten Geh-
weg- und Wohnwegbereichen angeordnet werden. Vorschläge hier--
zu werden im Zuge des Planverfahrens erwartet.

c) Entsorgung

Die Abwasserbeseitigung soll gemäß der Besprechung beim Wasser-
wirtschaftsamt Neustadt/Weinstraße am 24. 10. 1978 im Trennsystem
erfolgen. Das Oberflächenwasser soll direkt in den Eisbach einge-
leitet werden. Das Schmutzwasser soll in einer Kleinkläranlage
(Voraussichtliche Größe 250 EGW) behandelt werden. Die Kleinklär--
anlage ist zu betreiben bis ein Anschluß an einer Verbandskläran-
lage oder bis zu deren Fertigstellung am Standort des fa(iB nach
Einbau einer Belüftungseinrichtung und den erforderlichen Neben-
anlagen als provisorische Kläranlage möglich ist.(Siehe Akten--
notiz des Ing. -Büros Brehm vom 25.]0. 1978).
Durch Vergrößerung der Entfernung zwischen Eisbach und nächst--
gelegenem Wohnweg sowie durch festgesetzte Höhenlage dieses Wohn
weges (ca. 1 , 0 m über Gelände) wird die Anhebung der Abwasserlei--
tungen innerhalb des Plangebietes und des weiterführenden Sammlern
durch die enge Ortslage erreicht. Vier Bauplätze zwischen Eisbach
und Wassergasse sollen an die Abwasserleitung der Wassergasse
angeschlossen werden. Der Bauentwurf zur Entwässerungsplanung
kann zum Ergebnis haben, daß für bestimmte Grundstücke im Plan-
gebiet eine Entwässerung der Kellersohlen im freien Gefälle nicht
möglich ist. Vor Baubeginn der Hochbauten ist den Erwerbern ein
entsprechender Hinweis zu geben. Die Herstellung einer Brücke
über den Eisbach ist ebenfalls mit dem Wasserwirtschaftsamt abge-
ht i mmt.
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Dabei ist festgelegt, daß die Brückenunterkante O, 5 m über dem
maximalen Wasserspiegel des Eisbaches entfernt liegen soll. Da--
mit ergibt sich für die Fahrbahnoberkante eine Höhe von Ca. 2, 1 m
über Grabensohle (Grabentiefe ca. 1, 1 m).
Die Müllentsorauna erfolgt durch zentrale Abfuhr. Alle Grundstücke
werden direkt entsorgt. Der als Stichweg ausgewählte Wohnweg A2
hat an seinem Endpunkt eine Platzfläche von 20 auf 20 m. Diese
Aufwertung sichert, auch bei Anordnung von Bäumen, ein zügiges
Wenden der Müllfahrzeuge. Auch hier ergibt die Planung der Wohn-
wege als Schleife ein wirtschaftliches Erschließungssystem.

5 Baul sche und sonstige Nutzung

Das Plangebiet wir'd nördlich des Eisbaches als tiAllgemeines Wohn-
gebiet(WA)ll und südlich des Eisbaches als iiDorfgebiet(MD)it festge
setzt und entspricht damit der Nutzung (bzw. angestrebten Nutzungs-
korrektur) der angrenzenden Ortsbereiche
Um die verkehrsberuhigten Bereiche vor übermäßigem Verkehrsauf-
kommen zu schützen wird die Zufahrt zu Grundstücken, welche ein
höheres Verkehrsaufkommen erwarten lassen, auf den Anschluß an
Straßen begrenzt. Die Verkehrsberuhigung in den Wohnwegen und die
Nachfrage nach Familienheimen waren auch Anlaß in Gebieten mit den
C)rdnungsbuchstaben C, D und E die Zahl der Wohnungen je Wohnge-
bäude zu begrenzen. Damit wurde gleichzeitig dem Planungsauftrag der
Ortsgemeinde, ein Baugebiet für Ein.familienhäuser zu schaffen, ent--
sprachen.
Um die enorme Kostenexplosion im Erschließungsbereich für den ein-
zelnen Bauherrn noch ertragbar zu machen, muß die Möglichkeit zur
Reduzierung der Grundstücksgrößen ausgeschöpft werden. Der Trend
geht deutlich zu einer Grundstücksgröße von 450 bis 600 m& für das
freistehende Einfamilienhaus: bei verdichteten Bauweisen reduziert
sich diese Grundstücksgröße auf bis zu 180 m'i. Da gleichzeitig eine
hohe Baudichte dem F)lanungswunsch der Ortsgemeinde widerspricht,
wurde die Grundflächenzahl auf O, 3 und die Geschoßflächenzahl auf
0,4 bei eingeschossiger und auf O, 6 bei zweigeschossigen Bauweisen
begrenzt.
Die Entwicklung von Gebäudehöhen wird begrenzt durch Festsetzung
von maximalen Trauf-- und Firsthöhen sowie von maximalen Dachnei--
jungen. Dabei wurde der Vielfalt möglicher Dachformen Rechnung ge-
tragen. Da die Dachform itFlachdachil in der vorhandenen Ortslage
nur vereinzelt vorkommt und nach Auffassung des Rates das Ortsbild
negativ beeinflußt ist diese Dachform im vorliegenden Bebauungsplan
a u sge schl os sen .

Die Stellung der Gebäude wird nicht durch die Firstrichtung, sondern
durch die Hauptgebäuderichtung(städtebaulich dominierende Gebäude-
richtung) festgelegt. Mit dieser Festsetzung soll dem städtebaulichen
Erfordernis (bauliche Ordnung) und den architektonischen Möglich-
keiten der Dachgestaltung Raum gegeben werden.

\



Weitere Festsetzungen über die äußere Gestaltung baut scher Anlagen
einschließlich der Gestaltung von Stellplätzen, Garagenzufahrten und
Elinfriedungen sind im Textteil aufgenommen, soweit sie zur Siche-
rung der nachbarlichen Belange und zui' Anpassung an die angrenzende
Bebauung erforder l ich sind.

6. Grünordnung

Die Grünordnung ist Bestandteil des Bebauungsplanes. Der Vorhandene
Baumbestand (Pappelzeilen auf Parz. Nr. 628/1 und Obstbäume auf
harz. Nr. 626, 627/3 u. 627/5) ist nur begrenzt erhaltenswert. Durch
Planung einer öffentlichen Grünfläche nördlich des Eisbaches und von
Dauerkleingärten südlich des Eisbaches verbleibt im Zusammenwirken
mit den dahintergelegenen privaten Gartenflächen eine von Bebauung
freigehaltene 60 m breite Talzone. In der Ortslage reicht die Bebauung
bis unmittelbar an den Eisbach heran. Bei extremen Hochwassersitu-
ationen ist eine Überschwemmung dieses Talbereiches bis zur Grenze
der Aufschüttungen mögl ich.
Festsetzungen für Anpflanzungen von Einzelbäumen, Baumgruppen und
für flächenhafte Anpflanzungen sind in der Regel nur im öffentlichen
Bereich durchsetzbar. Für private Flächen beschränken sich die Fest--
setzungen auf die Unzulässigkeit von Nutzgärten im Vorgartenbereich,,
auf Festsetzungen mit dem Z.iel der Verkehrssicherheit und auf eine ge-
schlossene ADpflanzung an der Grenze zur offenen Landschaft bzw. zur
Landstraße. Die als Bolzplatz und Spielplatz festgesetzte öffentliche
Grünfläche hat die Funktion eines Bindegliedes zwischen vorhandener
und geplanter Ortslage. Weiter besteht die Möglichkeit des Spielens
im Zuge der verkehrsberuhigten Z.onen. In den Aufweitungsbereichen
können Spieleinrichtungen bzw. Spielgeräte aufgestellt wer'den. Ein-
zelheiten zur Gestaltung (unverbindl icher Entwurfsvorschlag) können
dem Gestaltungsplan als Teil der ëebründung entnommen werden, bzw.
bleiben der Ausbauplanung vorbehalten.

7. Wirtschaftl ichkeit der Maßnahme, FilarlQntWjqkjung

Die Kosten der Erschließung können zur Zeit wegen ausstehenden Unter
buchungen zur Erschließung noch nicht mit genügender Genauigkeit be-
nannt werden. Durch Treuhandvertrag ist jëdoch die Belastung der
Ortsgemeinde geregelt. Die Reduzierung des Erschließungsaufwandes
gegenüber der rechtsverbindlichen Planfassung (weniger Straßen-,
mehr Wegeausbau) bewirkt die Reduzierung des Kostenaufwandes. Die
Erwerbsverhandlungen durch die Landsiedlung hatten zum Ergebnis,
daß alle für die freiwill ige Bodenordnung notwendigen Flächen er--
worben werden konnten. Damit kann die Vermessung der Baugrund--
stücke und öffentlichen Flächen durch Sonderung erfolgen. Die Ver-
messung ist eingeleitet und der Umging bereits festgestellt.
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Städtebau l sche Werte

] Nutzung dqp ElgDgebietes
Gesamtfläche des Plangebietes
Offent l iche Grünflächen
Private Grünflächen(Kleingärten)
G rünflächen insgesamt
Öffent l sche Verkehrsflächen

4,9 ha
0,5 ha
O, l ha
0,6 ha
O. 95 ha
3, 35 ha

]oo %
10 %
2%

]2 %
]9 %
69 %

2 Wohnungseinheiten(gemäß Bebauungsvorschlag)
Einfamilienhäuser in Hausgruppen 6 WE
Einfamilienhäuser als Elinzel- und Doppelhäuser 45 WE
Zahl der Wohne inheiten 5 ] W E

3. Elinwohnerd ichte
Index
Brutto
Netto

2.,'15 Ewl'ae.
29 EW/ha
42 EW/ha

max ca 140 EW

4. Fol geeinrjQhtyDggQ keine

Nachwort zum P l an inha l t

Die Begründung wird durch einen Gestaltunasolan(Funktionsplan)
ergänzt. Der in der Planzeichnung integrierte Schnitt (Erläuterung,
keine Festsetzung) stellt eine Verkleinerung dar

Koblenz, im Juni 1981 LANDSIEDLUNG RHEINLAND-PFALZ Gmbh
K ob l enz


